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2BohI bot ber ©taat Souifina
bie SruftS alë unguläfftg, ber
©taat 3îem=S)orf als ungefehlich
erftärt. Slber fold^e gefehgeberifclje

2Serfudt)e erroiefen fieb btefer ÄapitalSmacbt gegenüber als
wirkungslos. Ser englifche ©erichtähof entfdjieb, baff er

auf ©runb beS beftebenben bRedfttS nichts gegen Soalifationen
tbun fönne. Sagegen fdjüben bie ©erichte bie SJtitglieber
ber SruftS nickt, weil fie biefe SXrt ©efdjäfte als ©piel be=

trachten. 2lu<b rufen bie SruftS bie ©erichte feiten an.
©ie miffen fem ©efeh auf eine anbere SBeife eine Stafe gu

brehen. Sie frangöfiftke Cammer bebattierte 1888 lange
ohne praftifdjen ©rfolg in biefer fyrage, ob unb wie ber

©taat burdj ©efefce eingreifen fönne. Sie ©rünber beS

SupferfpnbifatS würben, fotneit fie fidj nicht bei StuSbruclj
beS gemaltigen SracheS felbft fdjon gerietet batten, in 2ln=

flageguftanb üerfe^t, aber als grofje ©djelmen niebt nach

fßerbienft gemürbigt.
SJtan mag nun über bie ©efefclichfeit foldjer fpefulatibeu

Drganifationen Derfchiebener Slnfid&t fein, aber nor bem gforum
beS gefunben üDlenfcbenberftanbeS finb fie eine unmoratifche
©rfdbeinung unb Dom Dolfsmirtfchaftlichen ©tanbpunfte auS

abfolut bermerflich ; benn fie Derfd&lechtern bie Qualität ber

fffiare, laffeu jeben Slnreig gur Sornahme bon SSerbefferungen

(Sljcr r<b«ljcf ntan bas (èufe
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bei ber ißrobuftion babinfallen unb treiben gleich bem Sßucher
bie greife für bie Sfonfumenten auf eine ungebührliche £>öf)e.
Ser ©ogialpolitifer mup fie befämpfen, Weil fie bie fleinern
felbftänbigen Unternehmungen, welche gu erhalten im ftaat*
liehen Sntereffe liegt, auffaugen unb üernichten. („llnb folgft
bu nicht willig, fo brauch ich ©ewalt") unb weil fie mit
ihren foloffalen 23ermögen unb ber grofeen Stngahl ber- Don
ihnen abhängigen ißerfonen einen ©taat im ©taate bilben.

Unb wenn man biefen ©efahren gegenüber uns mit bem
©inwanb tröften will, bah biefe fftinge in ber Sftefjrgahl nur
oon furger Sauer feien unb gewöhnlich ein @nbe mit ©chredfen
nehmen, fo gebe ich liefen Sroft fehr biüig. SJÎit ben Der=

fragten ©rünbern habe ich aHerbingS wenig Sebauern, aber
mit ben hinderten unb taufenben Don ehrlichen Seilten, bie
im guten ©tauben an bie ffteblidjfeit folcher SpefulationS»
helben, bie griichte ihrer langjährigen Slrbeit unb @ntbeh=

rungen jenen SöaalSbienern gugeworfen fm&en.
3Jlan hat bie mobernen SruftS unb Kartelle auch f<hon

mit ben alten 3ünften ober gar mit unfereu heutigen jDteifter»
Deretnen, bie ja auch $reistarife aufftellen unb bie fßrobuftion
gu regeln fuchen, Dergleichen wollen — gang mit Unrecht,
benn hier befteht ein ebenfo grofjer Unterfchieb wie gmifhen
©rofjfapital unb &anbmerf. Slnbere 3eiten, anbere Sitten
unb ©ebilbe Sie inbibibuelle Shätigfeit würbe erfe^t burch
bie Slftiengefellfchaften unb Sntereffenuerbänbe, biefe Dereinigen
fich gu Kartellen unb aus lefctem madjfen Dermöge ber rücf=

fidjtslofen fapitaliftifchen fßrobuftionSmeife bie mobernen
SruftS heraus. Sin bie ©teile ber freien Äonfurreng
tritt ba§ IßrtDatmonopol. 2Ber wirb im ewigen SBechfel
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UmhmsMch:

Zürich, den 4. November 18SS.

steber die berufliche

Organisation in Uergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.

(Schluß.)

Wohl hat der Staat Louistna
die Trusts als unzulässig, der
Staat New-Aork als ungesetzlich
erklärt. Aber solche gesetzgeberische

Versuche erwiesen sich dieser Kapitalsmacht gegenüber als
wirkungslos. Der englische Gerichtshof entschied, daß er

auf Grund des bestehenden Rechts nichts gegen Koalisationen
thun könne. Dagegen schützen die Gerichte die Mitglieder
der Trusts nicht, weil sie diese Art Geschäfte als Spiel be-

trachten. Auch rufen die Trusts die Gerichte selten an.
Sie wissen lem Gesetz auf eine andere Weise eine Nase zu
drehen. Die französische Kammer debattierte 1888 lange
ohne praktischen Erfolg in dieser Frage, ob und wie der

Staat durch Gesetze eingreifen könne. Die Gründer des

Kupfersyndikats wurden, soweit sie sich nicht bei Ausbruch
des gewaltigen Kraches selbst schon gerichtet hatten, in An-
klagezustand versetzt, aber als große Schelmen nicht nach

Verdienst gewürdigt.
Man mag nun über die Gesetzlichkeit solcher spekulativen

Organisationen verschiedener Ansicht sein, aber vor dem Forum
des gesunden Menschenverstandes sind sie eine unmoralische
Erscheinung und vom volkswirtschaftlichen Standpunkte aus
absolut verwerflich; denn sie verschlechtern die Qualität der

Ware, lassen jeden Anreiz zur Vornahme von Verbesserungen

Hher schätzet man das Gute
Nicht, als öis man es verlor.

bei der Produktion dahinfallen und treiben gleich dem Wucher
die Preise für die Konsumenten aus eine ungebührliche Höhe.
Der Sozialpolitiker muß sie bekämpfen, weil sie die kleinern
selbständigen Unternehmungen, welche zu erhalten im staat-
lichen Interesse liegt, aufsaugen und vernichten. („Und folgst
du nicht willig, so brauch ich Gewalt") und weil sie mit
ihren kolossalen Vermögen und der großen Anzahl der> von
ihnen abhängigen Personen einen Staat im Staate bilden.

Und wenn man diesen Gefahren gegenüber uns mit dem
Einwand trösten will, daß diese Ringe in der Mehrzahl nur
von kurzer Dauer seien und gewöhnlich ein Ende mit Schrecken
nehmen, so gebe ich diesen Trost sehr billig. Mit den ver-
krachten Gründern habe ich allerdings wenig Bedauern, aber
mit den Hunderten und taufenden von ehrlichen Leuten, die
im guten Glauben an die Redlichkeit solcher Spekulations-
Helden, die Früchte ihrer langjährigen Arbeit und Entbeh-
rungen jenen Baalsdienern zugeworfen haben.

Man hat die modernen Trusts und Kartelle auch schon
mit den alten Zünften oder gar mit unseren heutigen Meister-
vereinen, die ja auch Preistarife aufstellen und die Produktion
zu regeln suchen, vergleichen wollen — ganz mit Unrecht,
denn hier besteht ein ebenso großer Unterschied wie zwischen
Großkapital und Handwerk. Andere Zeiten, andere Sitten
und Gebilde! Die individuelle Thätigkeit wurde ersetzt durch
die Aktiengesellschaften und Jnteressenverbände, diese vereinigen
sich zu Kartellen und aus letztern wachsen vermöge der rück-

sichtslosen kapitalistischen Produktionsweise die modernen
Trusts heraus. An die Stelle der freien Konkurrenz
tritt das Privatmonopol. Wer wird im ewigen Wechsel
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beSS3ef±e^enbenbaglegtereablofen? Sas ©taatSmonopol
ift bie legte unb einzige tonfequeng biefer ©ntmidelung.

©in allgemeines ©taatSmonopol für bie gefamie gemerb*

lige ltnb inbuftrieHe Srobuftion mürbe nun freiließ jebe be*

ruflige Drganifation unmöglich magen unb unfere borliegenbe

grage am einfagften unb rabifalften löfeu. Allein eS mag
itocf) mandes Satjrgeïjnt betfliefeen, bis biefeS 3beal ber

©ogialbemofratie fief) bei uns erfüllt. SiS babin aber mirb
eS bie ernfte Aufgabe bernünftig benïenber ©ogialpolitifer
fein unb bleiben, bafür p forgen, bafe unfere roirtfgaftlige
©ntmidelung nigt auf gemaltfame SBeife, fonbern ©gritt
für ©gritt auf f rieb liege m SBege fid) botlgiege.

3ur ßöfnng ber fogialen grage gebärt aueb bie Reform
unfereS ©eroerbemefenS, ber ©diuß be§ SleingemerbeS bor
ber alles berfglingenben Stagt beS ©rofefapitalS.

Sie gefefelige Regelung beS ©etoerbemefenS unb insbe*

fonbere ber gemerblidjen Drganifation ift abfoluteS ©rforberniS,
toeun nitfit ber kleine unb ©gmage gang erbrüdt, ber

©rofse unb Stägtige Allbegerrfger ber ^robuftion nnb Son*
fumation merben foU. ©in Sergleid) gmifgen Strbeit unb

Kapital fann auf friebligem SBege nur gergefteHt merben

bureg allgemeine Drganifation beS ©emerbeS unb ber 3n*
buftrie, aber niegt im ©inn unb ©eift ber alten 3unftber*
faffungen, nod) im ©inne einer bureaulratifigen poligeiligen
Seglementiererei, fonbern entfpredjenb unfern genügen bemo*

fratifgen ©iaatSeinrid)tungen burig bie Siegrgeit ber SerufS*
genoffen felbft, unter ftaatliger tontrolle. Sie SerufSge*

noffer.ftgaften bürfen niegt in tartelie ausarten; ber ©taat
mufi bie gefcgligett Stittel in ®änben gaben, ignen §alt gu

gebieten, too eS baS allgemeine Sntereffe uttb S3ogl erforbert.
Sie SerufSgenoffenfgaften finb bie fünfte ber 3"

fünft. SBenn niegt nur bie Arbeitgeber, fonbern and) bie

Arbeiter unter ftaallicger Dbergogeit fug organifieren bürfen,
fo ift bamit feineSmegS, mie öiele fürgten, ber fogialiftijd^e;
3utunftSftaat eingeführt. Sielmegr merben mir mit èMr
folgen Drganifation ben fogialen grieben gmifgen Arbeit-

gebern unb Arbeitern figern. Sie aufreibenben Sümpfe

gmifgen beiben gören auf. Siegt bie ärgfteit £ifeföpfe ftegen

bei SerfögnungSberfugen gegenfeitig an ber ©pige ber ißartei,
fonbern rugig überlegenbe Sertreter berfgiebenartiger 3nte=

reffen, bie roiffen, bafe fie mit einanber auSfommen müffen.
Aber aug bie gemeinfamen Sntereffen merben beffer gemagrt.

Sie Sefämpfung unreeller Sïoufurreng, bie [Regelung ber

Arbeiiepreife mirb fünfüg nigt allein ©age ber Arbeitgeber,
fonbern aug ber Arbeiter fein, bie einfegen merben, bafe eS

tgnen beffer gegt, menn aug bie Arbeitgeber igren Serbienft
finben.

Sigt bie griffe ere Siagt, fonbern baS beffere
Segt mirb bürg bie gefeglig anerfannten SerufSgenoffen*

fgaften fünftig bei allen Sifferengen ben AuSfglag geben.

Sie grage ber ©infügrung folger mit regtligen Sefug*

niffeu auegerüfteten SerufSgenoffenfdiafien mirö in nägfter
3eit bie ©emüter lebgaft befdiäftigen. Sîoge fie eine

Söfung finben, bie meniger Siidfigt nimmt auf gemiffe über*

lieferte Anfgaunngen ober utopifge gbeen, als auf baS

fünftige ©ebeigen unfereS ©emerbe* unb ArbeiterftanbeS unb

bamit ber Solfsmogtfagrt.
Senn baS allgemeine 2ßogl fei oberfteS ©efeg

SUcitffrijicilien ÜWr. 136
an bie

§rlttioncn îtes §djutetpnftljtit (6rwrrkumuts
betreffertb bie

Jörkrnug bei' ilcrnfölfljre Itrim Ittfipcr.

SBerte SereinSgenoff en!
Sont g. fgmeijer. gnbuftriebepartement ift uns ber egren*

öoHe Auftrag gemorben, mittelft einer Ilmfrage bei ben ©ef*

tionen ein ©utagten abgugeben über bie grage ber görberung

ber Serufslegre beim Steifter, b. g. eS foil bie grage beS

nägern geprüft merben, ob ber Sunb (gemäfe bem SunbeS*
befglufe bon 1884 betr. bie görberung, ber getnerbligen unb
inbuftriellen SerufSbilbung) neben ben bis fegt fgon fub*
bentionierten Segrroerfftätten, gemerbligen gagfgulen n. bgl.
nigt aug bie moglgeregelte Serufslegre in einer Sleifier*
merfftäite förbern, begm. bireft unterftügen fönnte.

Segtere Art görberung ber SegrlingSbilbung mirb befanrü*
lig feit einigen gagren im ©rofegergogtum Saben (bergl.
bie „©agungen für SegrlingSmerfftätten" in ber Seilage)
angemenbet unb eS gat£r. SfufumSbireftor SSilb in ©t. ©allen
barüber bem fgmeiger. Snbnftriebepartement Serigt erftattet.

©emife merben aug ©ie, merte SereinSgenoffen, eS freubig
begrüfeen, bafe bie g. SunbeSbegörben biefer migtigen grage
igre Aufmerlfamfeit fgenfen. Um fo megr erroarten mir bon
unfern ©eftionen, bafe fie biefe banfbare Aufgabe mit aller
©emiffengaftigfeit nnb Sefliffengeit an bie §anb negmen
merben, bamit in bem bon uns gu erfiattenben Serigt bie
tgatfägligen Sergältniffe nnb bie Anfigten unb SBünfge
ber berfgiebenen ©emerbe mögligft getreu unb bollftänbig
gum AuSbrud gelangen.

Hm 3gnen biefe Aufgabe einigermafeen su erleigtern,
gaben mir in einer Seilage nur bie oerfgiebenen ©efigtS-
punfte borgufügren berfugt, nag melgen unferer Anfigt nag
bie borgelegte grage geprüft unb beurteilt merben foltte. Sie*
felbe grünblig §u erörtern unb bamit Sgrer Seantroortnng
borgugreifen, ift borläufig nigt unfere ©age. SBir gebenfen
bielntegr, erft geftügt auf bie eingegolten Antroorten bem

fgmeiser. gnbuftriebepartement baS gemiinfgte ©utagten ju
erftatten.

Sie in ber Seilage abgebrudten „©afeungen" bon Saben
merben 3gnen ein ungefägreS Silb bieten, mie bie SerufS*
legre beim SJteifter bont ©taate gefßrbert merben fönnte.
©elbftberftänblig ift nigt jebe Seftimmung biefer „©agungen"
aug für unfere fgmeijer. Sergältniffe gutreffenb unb anroenb*
bar. ©S fann fig alfo nigt barum ganbeln, biefe „©agungen"
artifelmeife burg^nberaten. Stögen ©ie baS ©anje inS Auge
faffen unb uns funbgeben, ob unb in mie fern eine folge
3nftitution aug für unfer Sanb als ein geeignetes Stittel
jur Seform ber gemerbligen SerufSbtlDung anempfoglen
merben forme.

Sie aufgeftellten gragebogen finb pr Seantroortung bürg
SerufSbereine, SerufSgruppen ober ein einzelnes fagfunbigeS
Stitglieb beftimmt, alfo für bie Segutagtung bom ©tanb*
punfte eines einjelnen ©emerbegmeigeS aus. Sen ©emerbe*

unblgtnbroerferbereinen, rnelge Stitglieber berfgiebener SerufS*
arten umfaffen, mögten mir anempfeglen, ein mit bem

SegrlingS* ober SilbungSmefeu moglbertrauteS Stitglieb mit
bem einleitenben Referate über bie borliegenbe grage p be*

auftragen, in gemeinfamer ©igung bie allgemeinen ©efigtS*
punfte in freier Sisfuffion ju erörtern unb fobann bie grage*
bogen unter bie Sîitalieber 3n oerteilen, mit ber Serpfligtung,
igre perfönligen Anfigten nag ben ©rfagrnngen unb Sebürf*
niffeu im eigenen Serufe ben einzelnen gragen beigufügen
unb fo ausgefüllt ben gragebogen bem ©eftionsborftanb ober
bireft unfemt Sereinsfefretariat in 3'Jrig regtgeitig gu über*
mittein.

Smmergin finb uns aug allgemein gegoltene ©utagten
mit ober ogne Seriidfigtigung beS gragebogenS miHfommen.

©Düte irgenb einem Sereine ein geeigneter Referent nigt
Sur Serfügung ftegen, fo finb mir gerne bereit, folge bor*

pfglagen ober mit gmedfbienligetn Staterial auSpgelfen.
Söeitere ©pemplare ber Srofgüre ober ber gragebogen

fönnen bon unferm ©efreiariat in erforberliger 3<tg! «ag=
öegogen merben.

Sie gragebogen erbitten mir uns, beittlig unb in furgen
beftimmten ©ägen ausgefüllt, mit Saturn, llnterfgrift unb

SerufSangabe berfegen, gurüd an baS ©efretariat unfereS
SereinS in 3ürig bis fpäteftenS ©nbe Segember b. 3.

SaS ©rgebniS biefer Umfrage mirb mit mögtigfter Se*
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des Bestehenden das letztere ablösen? Das Staat s Monopol
ist die letzte und einzige Konsequenz dieser Entwickelung.

Ein allgemeines StaatSmonopol für die gesamte gewerb-
liche und industrielle Produktion würde nun freilich jede be-

rufliche Organisation unmöglich machen und unsere vorliegende

Frage am einfachsten und radikalsten lösen. Allein es mag
noch manches Jahrzehnt verfließen, bis dieses Ideal der

Sozialdemokratie sich bei uns erfüllt. Bis dahin aber wird
es die ernste Aufgabe vernünftig denkender Sozialpolitiker
sein und bleiben, dafür zu sorgen, daß unsere wirtschaftliche
Entwickelung nicht auf gewaltsame Weise, sondern Schritt
für Schritt auf friedlichem Wege sich vollziehe.

Zur Lösung der sozialen Frage gehört auch die Reform
unseres Gewerbewesens, der Schutz des Kleingewerbes vor
der alles verschlingenden Macht des Großkapitals.

Die gesetzliche Regelung des Gewerbewesens und insbe-
sondere der gewerblichen Organisation ist absolutes Erfordernis,
wenn nicht der Kleine und Schwache ganz erdrückt, der

Große und Mächtige Allbeherrscher der Produktion und Kon-
sumation werden soll. Ein Vergleich zwischen Arbeit und

Kapital kann auf friedlichem Wege nur hergestellt werden

durch allgemeine Organisation des Gewerbes und der In-
dustrie, aber nicht im Sinn und Geist der alten Zunftver-
fassungen, noch im Sinne einer bureaukratischen polizeilichen
Reglementiererei, sondern entsprechend unsern heutigen demo-

kratischen Siaatseinrichtungen durch die Mehrheit der Berufs-
genossen selbst, unter staatlicher Kontrolle. Die Berufsge-
nossenschaften dürfen nicht in Kartelle ausarten; der Staat
muß die gesetzlichen Mittel in Händen haben, ihnen Halt zu

gebieten, wo es das allgemeine Interesse und Wohl erfordert.
Die Berufsgenossenschaften sind die Zünfte der Zu-

kunst. Wenn nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch die

Arbeiter unter staatlicher Oberhoheit sich organisieren dürfen,
so ist damit keineswegs, wie viele fürchten, der sozialistisches

Zukunftsstaat eingeführt. Vielmehr werden wir mit àer"
solchen Organisation den sozialen Frieden zwischen Arbeit-

gebern und Arbeitern sichern. Die aufreibenden Kämpfe
zwischen beiden hören auf. Nicht die ärgsten Hitzköpfe stehen

bei Versöhnungsversuchen gegenseitig an der Spitze der Partei,
sondern ruhig überlegende Vertreter verschiedenartiger Inte-
resseu, die wissen, daß sie mit einander auskommen müssen.

Aber auch die gemeinsamen Interessen werden besser gewahrt.
Die Bekämpfung unreeller Konkurrenz, die Regelung der

Arbeitspreise wird künftig nicht allein Sache der Arbeitgeber,
sondern auch der Arbeiter sein, die einsehen werden, daß es

ihnen besser geht, wenn auch die Arbeitgeber ihren Verdienst

finden.
Nicht die größere Macht, sondern das bessere

Recht wird durch die gesetzlich anerkannten Berufsgenossen-

schaften künftig bei allen Differenzen den Ausschlag geben.

Die Frage der Einführung solcher mit rechtlichen Befug-
nisseu ausgerüsteten Berufsgenossenschaften wird in nächster

Zeit die Gemüter lebhaft beschäftigen. Möge sie eine

Lösung finden, die weniger Rücksicht nimmt auf gewisse über-

lieferte Anschauungen oder utopische Ideen, als auf das

künstige Gedeihen unseres Gewerbe- und Arbeiterstandes und

damit der Volkswohlfahrt.
Denn das allgemeine Wohl sei oberstes Gesetz!

Kreisschreiben Nr.
an die

Sektionen des Schweizerischen Gewerkevereins
betreffend die

Förderung der Lernfslrhrt keim Meister.

Werte Vereinsgenossen!
Vom h. schweizer. Jndustriedepartement ist uns der ehren-

volle Auftrag geworden, mittelst einer Umfrage bei den Sek-

tionen ein Gutachten abzugeben über die Frage der Förderung

der Berufslehre beim Meister, d. h. es soll die Frage des
nähern geprüft werden, ob der Bund (gemäß dem Bundes-
beschluß von 1884 betr. die Förderung, der gewerblichen und
industriellen Berufsbildung) neben den bis jetzt schon sub-
ventionierten Lehrwerkstätten, gewerblichen Fachschulen u. dgl.
nicht auch die wohlgeregelre Berufslehre in einer Meister-
werkstätte fördern, bezw. direkt unterstützen könnte.

Letztere Art Förderung der Lehrlingsbildung wird bekannt-
lich seit einigen Jahren im Großherzogtum Baden (vergl.
die „Satzungen für- Lehrlingswerkstätten" in der Beilage)
angewendet und es hat Hr. Musumsdirektor Wild in St. Gallen
darüber dem schweizer. Jndustriedepartement Bericht erstattet.

Gewiß werden auch Sie, werte Vereinsgenossen, es freudig
begrüßen, daß die h. Bundesbehörden dieser wichtigen Frage
ihre Aufmerksamkeit schenken. Um so mehr erwarten wir von
unsern Sektionen, daß sie diese dankbare Aufgabe mit aller
Gewissenhaftigkeit und Beflissenheit an die Hand nehmen
werden, damit in dem von uns zu erstattenden Bericht die
thatsächlichen Verhältnisse und die Ansichten und Wünsche
der verschiedenen Gewerbe möglichst getreu und vollständig
zum Ausdruck gelangen.

Um Ihnen diese Aufgabe einigermaßen zu erleichtern,
haben wir in einer Beilage nur die verschiedenen Gesichts-
punkte vorzuführen versucht, nach welchen unserer Ansicht nach
die vorgelegte Frage geprüft und beurteilt werden sollte. Die-
selbe gründlich zu erörtern und damit Ihrer Beantwortung
vorzugreifen, ist vorläufig nicht unsere Sache. Wir gedenken
vielmehr, erst gestützt auf die eingeholten Antworten dem
schweizer. Jndustriedepartement das gewünschte Gutachten zu
erstatten.

Die in der Beilage abgedruckten „Satzungen" von Baden
werden Ihnen ein ungefähres Bild bieten, wie die Berufs-
lehre beim Meister vom Staate gefördert werden könnte.
Selbstverständlich ist nicht jede Bestimmung dieser „Satzungen"
auch für unsere schweizer. Verhältnisse zutreffend und anwend-
bar. Es kann sich also nicht darum handeln, diese „Satzungen"
artikelweise durchzuberaten. Mögen Sie das Ganze ins Auge
fassen und uns kundgeben, ob und in wie fern eine solche

Institution auch für unser Land als ein geeignetes Mittel
zur Reform der gewerblichen Berufsbildung anempfohlen
werden könne.

Die aufgestellten Fragebogen sind zur Beantwortung durch

Berufsvereine, Berufsgruppen oder ein einzelnes sachkundiges

Mitglied bestimmt, also für die Begutachtung vom Stand-
punkte eines einzelnen Gewerbezweiges aus. Den Gewerbe-
und Hrndwerkervereinen, welche Mitglieder verschiedener Berufs-
arten umfassen, möchten wir anempfehlen, ein mit dem

Lehrlings- oder Bildungswesen wohlvertrautes Mitglied mit
dem einleitenden Referate über die vorliegende Frage zu be-

auftragen, in gemeinsamer Sitzung die allgemeinen Gesichts-
Punkte in freier Diskussion zu erörtern und sodann die Frage-
bogen unter die Mitglieder zu verteilen, mit der Verpflichtung,
ihre persönlichen Ansichten nach den Erfahrungen und Bedürf-
nissen im eigenen Berufe den einzelnen Fragen beizufügen
und so ausgefüllt den Fragebogen dem Sektionsvorstand oder
direkt unseim Vereinssekrelariat in Zürich rechtzeitig zu über-
Mitteln.

Immerhin sind uns auch allgemein gehaltene Gutachten
mit oder ohne Berücksichtigung des Fragebogens willkommen.

Sollte irgend einem Vereine ein geeigneter Referent nicht

zur Verfügung stehen, so sind wir gerne bereit, solche vor-
zuschlagen oder mit zweckdienlichem Material auszuhelfen.

Weitere Exemplare der Broschüre oder der Fragebogen
können von unserm Sekretariat in erforderlicher Zahl nach-

bezogen werden.
Die Fragebogen erbitten wir uns, deutlich und in kurzen

bestimmten Sätzen ausgefüllt, mit Darum, Unterschrift und

Berufsangabe versehen, zurück an das Sekretariat unseres
Vereins in Zürich bis spätestens Ende Dezember d. I.

Das Ergebnis dieser Umfrage wird mit möglichster Be-
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